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Änderung der Ordnung  
des Fachbereichs 08 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz  
für die Prüfung im Masterstudiengang Physik  

Vom  28. April 2015 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetz in der Fassung 
vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Juli 2014 (GVBl. S. 
125),  BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs 08 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz am 11. Februar 2015 die folgende Ordnung zur Änderung der Ordnung des Fachbereichs 08 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im Masterstudiengang Physik beschlossen. 
Diese Ordnung hat der Präsident der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit Schreiben vom  
22. April 2015, Az: 03/02/08/01/00-054_MT genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

Artikel 1 

Die Ordnung des Fachbereichs 08 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz für die Prüfung im 
Bachelorstudiengang Physik vom 20. April 2012 (StAnz. S. 1040) wird wie folgt geändert:  

(1) § 2 Abs. 5 erhält die folgende Fassung: 

„Bei Studienbewerberinnen oder Studienbewerbern, die weder ihre Hochschulzugangs-
berechtigung an einer deutschsprachigen Einrichtung noch einen Abschluss in einem 
deutschsprachigen Studiengang erworben haben, ist der Nachweis von Deutschkenntnissen auf 
dem Niveau der „Deutschen Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH 2)” erforderlich. Sofern die Studienbewerberin oder der Studienbewerber 
aufgrund der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen in ein höheres Fachsemester 
eingestuft wird, ist auf Antrag eine Befreiung vom Nachweis der Deutschkenntnisse möglich. 
Voraussetzung für eine Befreiung ist, dass 

a) sämtliche zum erfolgreichen Abschluss des Studiums verbleibenden Lehrveranstaltungen 
sowie Studien- und Prüfungsleistungen des Masterstudiengangs in englischer Sprache absolviert 
werden können und 

b) englische Sprachkenntnisse auf dem Niveau B2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen (GER) gemäß § 7 Abs. 5 der Einschreibeordnung der JGU Mainz 
nachgewiesen werden“. 

(2) § 12 Abs. 6 erhält die folgende Fassung: 

„Mündliche Prüfungen können auf Wunsch der Kandidatin oder des Kandidaten in deutscher 
Sprache oder englischer Sprache durchgeführt werden.“ 

(3) § 13 Abs. 4, Satz 1 erhält die folgende Fassung: 

„Ist die zweite Wiederholung einer schriftlichen Prüfung nicht bestanden, findet hierzu eine 
mündliche Ergänzungsprüfung statt, wenn dies für das jeweilige Modul oder das jeweilige Fach im 
Anhang vorgesehen ist und die Ergänzungsprüfung auf schriftlichen Antrag an den 
Prüfungsausschuss durch diesen genehmigt wird.“  

(4) § 14 Abs. 7 erhält die folgende Fassung:  

„Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit der Prüferin bzw. dem Prüfer wahlweise in deutscher 
oder englischer Sprache angefertigt werden.“ 

(5) § 14 Abs. 9, Satz 3 wird gestrichen. 
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(6) § 15 Abs. 3 erhält die folgende Fassung:  

„Gegenstand des Abschlusskolloquiums ist der Inhalt der Masterarbeit sowie Fragen über das 
physikalische Umfeld dieser Arbeit. Je nach Wunsch der Kandidatin oder des Kandidaten  kann 
das Kolloquium in deutscher oder englischer Sprache abgehalten werden:“ 

(7)  Der Anhang  zu den §§ 5, 6, 11-13: Module erhält folgende Fassung: 

„Anhang  zu den §§ 5, 6, 11-13 : Module 

1. Modulplan 

Das Studium gliedert sich in die folgenden Pflicht- und Wahlpflichtmodule: 

Vertiefungsphase 

Modul ExPh: Experimentalphysik "Atom- und Quantenphysik" oder  
"Kern- und Elementarteilchenphysik" oder "Physik kondensierter Materie" 

Lehrveranstaltung Art Regel-
semester 

Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung 

Experimentalphysik‡   V 1 WPfl 3 SWS 6 LP  
Übungen zur 
Experimentalphysik‡

  Ü 1 WPfl 1 SWS    

Modulprüfung‡ Klausur# (Umfang 120 Min., Bearbeitungszeit maximal 180 Min.) oder 
mündliche Prüfung (30-45 Min.) 

Gesamt  4 SWS 6 LP 

Modul ThPh: Theoretische Physik  
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung 

Theoretische Physik‡   V 1 WPfl 4 SWS  9 LP  
Übungen zu Theoretische 
Physik‡

  Ü 1 WPfl 2 SWS    

Modulprüfung‡ Klausur# (Umfang 120 Min., Bearbeitungszeit maximal 180 Min.) oder 
mündliche Prüfung (30-45 Min.) 

Gesamt  6 SWS 9 LP 

Pflichtmodul P: Fortgeschrittenen Praktikum 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung 

Fortgeschrittenen Praktikum 
Teil 1‡

  P 2 Pfl 4 SWS 5 LP  

Fortgeschrittenen Praktikum 
Teil 2‡

  P 2 Pfl 4 SWS 5 LP     

Modulprüfung‡ Portfolio über die Versuche von Teil (1) und (2)  
Gesamt  8 SWS 10 LP 
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Pflichtmodul Sem: Seminare 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Modulteilprüfung

Seminar I   S      1 Pfl 2 SWS 1 LP  
Eigener Vortrag‡   S      1 Pfl  3 LP eigener Vortrag 

(45 Min.) 
Seminar II   S      2 Pfl 2 SWS 1 LP  
Eigener Vortrag‡   S      2 Pfl  3 LP eigener Vortrag 

(45 Min.) 
Modulprüfung‡ kumulativ aus den Modulteilprüfungen 
Gesamt  4 SWS 8 LP 

Pflichtmodul SV: Spezialvorlesung I und II 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung 

Spezialvorlesung I‡   V 1 WPfl 3 SWS 6 LP  
Übungen zu 
Spezialvorlesung I‡

  Ü 1 WPfl 1 SWS     

Spezialvorlesung II‡   V 2 WPfl 3-4 SWS 6-9 
LP 

Übungen zu 
Spezialvorlesung II‡

  Ü 2 WPfl 1-2 SWS     

Modulprüfung‡ Mündliche  Prüfung (30-60 Min) 
Bemerkungen Die Spezialvorlesung II mit 3V+1Ü und 6 LP kann durch eine Kursvorlesung 

der Theorie mit 4V+2Ü  und 9 LP ersetzt werden 
Gesamt  8-10 

SWS 
12-15 
LP 

Wahlpflichtmodul FoM: Forschungsmodul 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung 

Vorlesung‡   V 2 WPfl 3-4SWS 6 LP  
Übungen zur Vorlesung‡   Ü 2 WPfl 0-1 SWS   
Modulprüfung‡ Klausur# (Umfang 120 Min., Bearbeitungszeit maximal 180 Min.), mündliche  

Prüfung (30 Min), Hausarbeit oder eigener Vortrag 
Bemerkungen Die Vorlesung im Forschungsmodul kann wahlweise als Veranstaltung mit 

4V+0Ü  oder mit 3V+1Ü angeboten werden 
Gesamt  4 SWS 6 LP 

Wahlpflichtmodul VV: Vertiefende Vorlesung 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung 

Vertiefende Vorlesung‡   V 2 WPfl 3 SWS 6 LP  
Übungen zu  
Vertiefende Vorlesung‡

  Ü 2 WPfl 1 SWS   

Modulprüfung‡ Klausur# (Umfang 120 Min., Bearbeitungszeit maximal 180 Min.),  
mündliche  Prüfung (30 Min), Hausarbeit oder eigener Vortrag 

Gesamt  4 SWS 6 LP 
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Pflichtmodul NF: Nichtphysikalisches Fach  
gemäß Angebot der kooperierenden Einrichtungen (siehe Modulhandbuch) 

Lehrveranstaltung Art Regel-
semester 

Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung 

Nichtphysikalisches Fach   V 1 WPfl    
ggfs. Übungen zum 
Nichtphysikalischen Fach 

  Ü 1 WPfl    

ggfs. Praktikum zum 
Nichtphysikalischen Fach 

  P 1 WPfl.    

Nichtphysikalisches Fach   V 2 WPfl    
ggfs. Übungen zum 
Nichtphysikalisches Fach 

  Ü 2 WPfl    

ggfs. Praktikum zum 
Nichtphysikalisches Fach 

  P 2 WPfl.    

ggfs. Fachübergreifende 
Lehrveranstaltung 

  V 2 WPfl    

Modulprüfung gemäß Vorgaben der kooperierenden Einrichtungen 
Gesamt  6-10 

SWS 
9-15 LP
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Kernangebot an Nichtphysikalischen Fächern bzw.  
fachübergreifenden Lehrveranstaltungen: 

Nichtphysikalisches Fach SWS LP 
Informatik 
        Informatik I       
        Informatik II        
        Informatik III        
Chemie 
        Kernchemie 
        Kernchemie (mit zusätzlich 1 Spezialvorlesung) 
        Kernchemie (mit zusätzlich 2 Spezialvorlesungen) 
        Einführung in die Theoretische Chemie 
        Theoretische Chemie 
Mathematik  
        Funktionalanalysis 
        Funktionalanalysis (mit Funktionalanalysis II) 
        Partielle Differentialgleichungen 
        Partielle Differentialgleichungen (mit part. Differentialgl. II) 
        Grundlagen der Stochastik 
        Grundlagen der Stochastik (mit Stochastik I) 
        Stochastik I 
        Stochastik I (mit Stochastik II) 
        Grundl. der Numerik 
        Grundl. der Numerik (mit Num. gewöhnl. Differentialgl.) 
        Numerik von Differentialgleichungen 
        Numerik von Differentialgleichungen (mit part. Differentialgl.) 
        Algebra 
        Algebra (mit Vorlesung „Körper, Ringe, Moduln”) 
        Topologie 
        Topologie (mit Vorlesung „Algebraische Kurven und Riemansche Flächen”) 
        Computeralgebra 
        Computeralgebra (mit Zahlentheorie) 
Meteorologie 

Dynamik der Atmosphäre 
        Atmosphärenmodellierung 
        Atmosphärische Strahlung 
        Großräumige Atmosphärendynamik 
Philosophie 

Philosophie der Neuzeit 
Wirtschaftswissenschaften 
       International Economics & Public Policy 
       Finance & Accounting 
       Marketing, Management & Operations 
Fachübergreifende Lehrveranstaltungen 
       Geschichte der Naturwissenschaften I 
       Geschichte der Naturwissenschaften II 

2 V + 2 Ü + 2 P 
4 V + 4 Ü 
4 V + 4 Ü + 2 P 

2 V + 1 Ü + 5 P  
4 V + 1 Ü + 5 P 
6 V + 1 Ü + 5 P 
4 V + 1 Ü + 5 P 
4 V + 2 Ü + 10P 

4 V + 2 Ü 
8 V + 2 Ü 
4 V + 2 Ü 
8 V + 2 Ü 
4 V + 2 Ü 
8 V + 2 Ü 
4 V + 2 Ü 
8 V + 2 Ü 
4 V + 2 Ü 
8 V + 2 Ü 
4 V + 2 Ü 
8 V + 2 Ü 
4 V + 2 Ü 
8 V + 2 Ü 
4 V + 2 Ü 
8 V + 2 Ü 
4 V + 2 Ü 
8 V + 2 Ü 

4 V + 3 Ü 
6 V + 4 Ü 
4 V + 2 Ü 
4 V + 3 Ü + 2 P 

6 S 

6 V+Ü 
6 V+Ü 
6 V+Ü 

3 V 
3 V 

9 
12 
15 

9 
12 
15 
9 

12 

9 
15 
9 

15 
9 

15 
9 

15 
9 

15 
9 

15 
9 

15 
9 

15 
9 

15 

9 
14 
9 

11 

15 

12 
12 
12 

3 
3 

Auf Antrag kann das Nebenfach auch aus Lehrveranstaltungen anderer Fachbereiche der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, die nicht im der Modulliste genannt sind, 
zusammengestellt werden. 
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Forschungsphase 

Pflichtmodul FoSp: Spezialisierung 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung 

Spezialisierung‡   F 3 Pfl  15 LP  
Modulprüfung‡ abschließender Seminarvortrag (30-45 Min.). Das Modul wird nicht 

benotet. 
Lehrform Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten innerhalb einer 

wissenschaftlichen Arbeitsgruppe 
Gesamt   15 LP 

Pflichtmodul FoMk: Methodenkenntnis 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung 

Methodenkenntnis‡   F 3 Pfl  15 LP  
Modulprüfung‡ abschließender Seminarvortrag (30-45 Min.) oder Portfolio 
Lehrform Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten innerhalb einer 

wissenschaftlichen Arbeitsgruppe 
Gesamt   15 LP 

Pflichtmodul FoMA: Master-Arbeit 
Lehrveranstaltung Art Regel-

semester 
Verpflich-
tungsgrad 

SWS LP Studienleistung 

Master-Arbeit‡   F 4 Pfl  29 LP schriftliche 
Master-Arbeit 

Abschlusskolloquium‡   S 4 Pfl  1 LP Eigener Vortrag  
Modulprüfung‡ Siehe § 15
Gesamt   30 LP 

Legende: 

F = Forschungsphase 
S = Seminar 
P = Praktikum 
Pfl = Pflichtlehrveranstaltung 
T = Tutorium 
Ü = Übung 
V = Vorlesung 
WPfl = Wahlpflichtlehrveranstaltung 

‡ Veranstaltung bzw. Prüfung kann auf Wunsch in englischer Sprache durchgeführt werden 
bzw. wird in englischer Sprache durchgeführt,  
# Nach §13 (4) besteht die Möglichkeit einer mündlichen Ergänzungsprüfung, falls diese nach 
schriftlichen Antrag an den Prüfungsausschuss durch diesen genehmigt wird.“
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Artikel 2 

(1) Diese Änderung der Ordnung für die Prüfung im Masterstudiengang „Physik“ an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Sie gilt für Studierende, 
die ab dem Wintersemester 2015/16 in den Masterstudiengang „Physik“ an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz eingeschrieben werden. 

Mainz, den  

Der Dekan des 
Fachbereichs 08 – Physik, Mathematik und Informatik 

Univ.-Prof. Dr. Reinhard Höpfner 
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Ordnung   
zur Änderung der Zwischenprüfungsordnung des Fachbereiches Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz über 

studienbegleitende Leistungskontrollen während des rechtswissenschaftlichen 
Studiums (ZwPO Rechtswissenschaft) 

vom 5. Mai 2015

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2Nr. 3 des Hochschulge-
setzes (HochSchG) in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. Juni 2013 (GVBl. S. 157), hat der Fachbereichsrat 
des Fachbereiches 03 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz am 22.01.2014 die 
folgende Ordnung zur Änderung der Zwischenprüfungsordnung des Fachbereiches 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
über studienbegleitende Leistungskontrollen während des rechtswissenschaftlichen 
Studiums (ZwPO Rechtswissenschaft) beschlossen. Diese Ordnung hat das Ministe-
rium der Justiz und für Verbraucherschutz mit Schreiben vom 30. März 2015  
AZ: 6156E15-6-1 genehmigt. genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

Artikel 1
Die Zwischenprüfungsordnung des Fachbereiches Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz über studienbegleitende Leis-
tungskontrollen während des rechtswissenschaftlichen Studiums (ZwPO Rechtswis-
senschaft) vom 28. Oktober 2004 (StAnz. S. 1590) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 erhält folgende Fassung: 
„ § 1 Geltungsbereich 

Diese Ordnung regelt auf der Grundlage des Deutschen Richtergesetzes (DRiG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2515), des Landesgesetzes 
über die juristische Ausbildung (JAG) vom 23. Juni 2003 (GVBl. S. 116, BS 315-1), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Oktober 2010 (GVBl., S. 319), und der Juris-
tischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung (JAPO) vom 1. Juli 2003 (GVBl. S. 131, 
BS 315-1-1), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. Juli 2010 (GVBl., S. 249), 
die Durchführung der in § 4 Abs. 1 Nr. 7 JAPO als Voraussetzung für die Zulassung 
zur staatlichen Pflichtfachprüfung vorgesehenen Zwischenprüfung.“ 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Studiensemester“ durch das Wort „Fachsemes-
ter“ ersetzt.  
b) In Absatz 2 Satz 2 wird Nr. 3 wie folgt formuliert:  

„3. im Studienfach Öffentliches Recht auf das Staatsrecht, das Verfassungspro-
zessrecht, das Allgemeine Verwaltungsrecht, das Verwaltungsprozessrecht 
und das Europarecht gemäß Abschnitt C I, II, C IV Nr. 1 bis 3, V und D der An-
lage zur JAPO.“ 

c) In Absatz 3 Nr. 1 werden die Wörter „als Studienleistung“ gestrichen. 
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d) In Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „die Dekanin oder der Dekan“ durch die 
Wörter „die oder der Prüfungsbeauftragte“ ersetzt. 

e) In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort „ärztlichen“ durch das Wort „amtsärztlichen“ er-
setzt. 

f) Absatz 4 Satz 4 wird gestrichen. 

g) in Absatz 5 Satz 1 Halbsatz 1 werden die Wörter „die Dekanin oder der Dekan“ 
durch die Wörter „die oder der Prüfungsbeauftragte“ ersetzt. 

h) in Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „; gleichzeitig unterrichtet die Dekanin oder 
der Dekan die für die Immatrikulation zuständige Stelle der Universitätsverwaltung“ 
gestrichen. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 
„ § 3 Frist für die Ablegung der Zwischenprüfung 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „nötigen Semesterabschlussklausuren“ 
durch die Wörter „erforderlichen Prüfungen (Semesterabschlussklausuren und Haus-
arbeit)“ ersetzt. Weiterhin wird das Wort „Studiensemester“ durch das Wort „Fach-
semester“ ersetzt. 

b) In Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „vor dem fünften Studiensemester“ durch die 
Wörter „im Anschluss an das vierte Fachsemester“ ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Studiensemesters“ durch das Wort „Fachsemes-
ters“ ersetzt. Weiterhin werden die Wörter „und sechsten Studiensemester in jedem 
Studienfach einmal“ durch die Wörter „oder sechsten Fachsemester einmal in jedem 
Studienfach“ ersetzt. 

d) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Studiensemesters“ durch das Wort „Fachsemes-
ters“ ersetzt. 

e) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
„(3) Bei der Feststellung der Studienzeiten, die für die Einhaltung der Fristen des Ab-
satzes 1 Satz 1 und des Absatzes 2 Satz 2 maßgeblich sind, werden Verlängerun-
gen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 
waren 
1. durch die Mitwirkung in gesetzlichen oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien 

der Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines Studierendenwerks, 
2. durch Krankheit, eine Behinderung oder andere von der oder dem Studierenden 

nicht zu vertretende Gründe, 
3. durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindes-

tens die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mutterschutzfristen und der Fristen 
der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4.  durch die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen oder 
5.  durch ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semes-

tern.  
2Die Feststellung trifft die oder der Prüfungsbeauftragte auf Antrag der oder des Stu-
dierenden; dieser oder diesem obliegen die Nachweise für die Feststellung.“ 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 
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a) in Abs. 1 Satz 2 werden nach den Wörtern „nicht bestanden hat“ die Wörter „oder 
nach dieser Ordnung nicht mehr bestehen kann“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Studiensemesters“ durch das Wort „Fachsemes-
ters“ ersetzt. 

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „die Dekanin oder der Dekan“ durch die 
Wörter „die Prüfungsbeauftragte oder den Prüfungsbeauftragten“ ersetzt. 
d) In Absatz 5 wird Satz 1 gestrichen. Der bisherige Satz 2 wird einziger Satz. 

5. In § 5 wird Absatz 3 gestrichen. 

6. § 6 wird wie folgt gefasst: 
„§ 6 

Semesterabschlussklausuren 
(1) 1In jedem Studienfach werden in den ersten vier Fachsemestern vier Semester-
abschlussklausuren aus den Rechtsgebieten gem. § 2 Abs. 2 Satz 2 durchgeführt. 
2Der Fachbereichsrat bestimmt diese Veranstaltungen durch Beschluss. 
(2) Die Semesterabschlussklausuren sollen am Ende der Vorlesungszeit oder im 
unmittelbaren Anschluss daran angefertigt werden.  
(3) 1Für die Teilnahme an der Semesterabschlussklausur ist eine fristgerechte An-
meldung bei der oder dem Prüfungsbeauftragten erforderlich. 2Die oder der Prü-
fungsbeauftragte setzt die jeweiligen Prüfungstermine, die Anmeldephase sowie die 
Anmeldemodalitäten fest. 3Eine Abmeldung von der Semesterabschlussklausur ist 
nur während der Anmeldephase zulässig.“

7. § 7 wird wie folgt gefasst: 
„§ 7 

Semesterabschlussklausuren im Nachversuch 
Nach dem Ende des vierten Fachsemesters ist zur Teilnahme an einer Semesterab-
schlussklausur nur berechtigt, wer 

1. in dem betreffenden Studienfach die Voraussetzungen des § 2 Abs. 3 Nr. 2 und 3 
noch nicht erfüllt hat,  

2. im selben Studienfach mindestens eine Semesterabschlussklausur bestanden hat, 
3. in der thematisch entsprechenden Semesterabschlussklausur noch keine Wer-

tungspunkte erworben hat und 
4. die Zwischenprüfung insgesamt noch bestehen kann.“ 

8. § 8 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 3 werden die Wörter „der jeweiligen Note“ durch die Wörter „gemäß § 8 
Abs. 2 JAPO“ ersetzt. 

b) in Absatz 4 wird vor dem Wort „Hausarbeiten“ das Wort „drei“ durch das Wort 
„zwei“ ersetzt. Weiterhin wird vor dem Wort „Semesterabschlussklausuren“ das Wort 
„drei“ eingefügt. 
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c) in Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Semesterabschlussklausur“ die Wörter 
„oder Hausarbeit“ eingefügt. 

d) in Absatz 5 Satz 2 werden die Wörter „die Frist endet“ durch die Wörter „bei Se-
mesterabschlussklausuren endet die Frist“ ersetzt. Weiterhin wird das Wort „Prü-
fungsamt“ durch das Wort „Studienbüro“ ersetzt. 

e) in Absatz 5 Satz 3 werden nach dem Wort „Klausuraufgabe“ die Wörter „oder den 
Sachverhalt der Hausarbeit“ eingefügt. 

9. § 9 erhält folgende Fassung: 
„§ 9 

Versäumnis, Rücktritt, Ordnungsverstöße, Störungen des Prüfungsablaufs 
(1) 1Wenn die oder der Studierende ohne triftige Gründe zu einem ordnungsgemäß 
festgesetzten und mitgeteilten Prüfungstermin nicht erscheint, wird die jeweilige Se-
mesterabschlussklausur mit 0 Punkten bewertet. 2Werden Gründe für das Nichter-
scheinen bei der Prüfung oder für einen vorzeitigen Abbruch geltend gemacht, müs-
sen diese der oder dem Prüfungsbeauftragten unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. 3Eine als Grund vorgebrachte Krankheit muss durch 
amtsärztliches Attest nachgewiesen werden, wenn das Nichtbestehen der betroffe-
nen Klausur oder einer anderen Klausur desselben Studiensemesters oder die Nicht-
teilnahme an einer der vorgenannten Klausuren zum Nichtbestehen der gesamten 
Zwischenprüfung führen würde. 4Im Übrigen muss eine als Grund vorgebrachte 
Krankheit durch ein ärztliches Attest unter Angabe der Krankheitssymptome nach-
gewiesen werden. 5Ein Attest gemäß Satz 3 oder 4 muss spätestens am dritten 
Werktag nach dem Prüfungstermin der oder dem Prüfungsbeauftragten vorgelegt 
werden. 
 (2) 1Hat die oder der Prüfungsbeauftragte festgestellt, dass triftige Gründe für den 
Rücktritt vorliegen, kann die Semesterabschlussklausur nur zum nächstmöglichen 
Termin wiederholt werden. 2Die Fristen von § 3 Absatz 1 Satz 1, Abs. 2 finden aufdie 
zu wiederholende Prüfung keine Anwendung. 
(3) 1Versucht die oder der Studierende bei einer Hausarbeit oder einer Semesterab-
schlussklausur, das Ergebnis durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu be-
einflussen, setzt sie oder er nach Ende der Bearbeitungszeit die Bearbeitung eigen-
mächtig fort oder verstößt sie oder er auf andere Weise erheblich gegen die Ord-
nung, so kann die betreffende Leistung mit 0 Punkten bewertet werden. 2Ein Täu-
schungsversuch liegt auch dann vor, wenn die oder der Studierende nach Ausgabe 
der Klausuraufgabe nicht zugelassene Hilfsmittel mit sich führt und nicht nachweisen 
kann, dass sie oder er weder vorsätzlich noch fahrlässig in deren Besitz gelangt ist. 
3Bei besonders schwerwiegenden Ordnungsverstößen kann die oder der Prüfungs-
beauftragte Studierende von der Zwischenprüfung ausschließen; sie gilt als nicht be-
standen.  
(4) 1Wird eine Täuschungshandlung erst nach Aushändigung des Zeugnisses über 
das Bestehen der Zwischenprüfung (§ 12 Abs. 1) oder der Bescheinigung über Teil-
prüfungen (§ 12 Abs. 2) bekannt, können innerhalb von fünf Jahren seit dem Tag der 
letzten Teilprüfung die Ergebnisse berichtigt werden oder die Zwischenprüfung kann 
für nicht bestanden erklärt werden; das unrichtige Zeugnis oder die unrichtige Be-
scheinigung ist einzuziehen. 2Das Bestehen der Ersten juristischen Prüfung schließt 
jede Änderung aus.  
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(5) 1Störungen des Prüfungsablaufs durch äußere Einwirkungen (beispielsweise 
Lärm) sind unverzüglich bei der bei der Klausur Aufsicht führenden Person geltend 
zu machen. 2Bei erheblichen Störungen kann die oder der Prüfungsbeauftragte an-
ordnen, dass alle oder einzelne Klausurteilnehmerinnen oder -teilnehmer an dem 
nächsten Klausurtermin mit der gleichen Thematik teilnehmen dürfen. 3Bei vorüber-
gehenden Störungen des Ablaufs kann die aufsichtführende Person die Bearbei-
tungszeit angemessen verlängern.“  

10. In § 10 Abs. 5 werden die Wörter „die Dekanin oder der Dekan“ durch die Wörter 
„die oder der Prüfungsbeauftragte“ ersetzt. 

11. § 11 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 wird der bisherige Satz 2 gestrichen. Bisheriger Satz 1 wird einziger 
Satz. Weiterhin wird das Wort „Dekanat“ durch das Wort „Studienbüro“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „im Dekanat“ gestrichen. 
c) In Absatz 2 Satz 2 wird der Klammerzusatz „(Absatz 1 Satz 2)“ gestrichen. Weiter-
hin wird das Wort „Dekanat“ durch das Wort „Studienbüro“ ersetzt. 
d) In Absatz 3 werden die bisherige Nummer 2 und ihr Text gestrichen. Bisherige 
Nummer 3 wird Nummer 2. 
e) In Absatz 3 Nummer 2 (n.F.) werden die Wörter „die Dekanin oder der Dekan“ 
durch die Wörter „die oder der Prüfungsbeauftragte“ ersetzt. Weiterhin wird im 
Klammerzusatz „(§ 2 Abs. 4)“ die Ziffer 4 durch die Ziffer 5 ersetzt. Weiterhin wird im 
Anschluss an den Klammerzusatz das Wort „oder“ eingefügt. 
f) Nach Nummer 2 (n.F.) wird folgende Nummer 3 eingefügt: 

„3. sie oder er sich aus dem Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaft 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz exmatrikuliert hat, ohne die 
Zwischenprüfung abgelegt oder endgültig nicht bestanden zu haben. 

g) In Absatz 4 wird das Wort „Dekanat“ durch das Wort „Studienbüro“ ersetzt. 

12. § 12 wird wie folgt geändert: 
a) In Absatz 1 Satz 1 sowie in Absatz 2 Satz 1 werden jeweils die Wörter „der Deka-
nin oder des Dekans“ durch die Wörter „der oder des Prüfungsbeauftragten“ ersetzt. 
b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „und die Durchschnittsnote“ gestrichen. 

13. In § 13 Satz 2 werden die Wörter „Die Dekanin oder der Dekan“ durch die Wörter 
„Die oder der Prüfungsbeauftragte“ ersetzt. 

14. In § 14 werden die Wörter „Dekanin oder der Dekan“ jeweils durch das Wort 
„Studienfachberatung“ ersetzt. 

15. § 15 erhält folgende Fassung: 
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„§ 15 
Organisation und Zuständigkeit 

(1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, ist die oder der Prüfungsbeauftragte  zustän-
dig für alle Entscheidungen, die aufgrund dieser Ordnung zu treffen sind.  
(2) 1Der Fachbereichsrat bestellt auf Vorschlag der Dekanin oder des Dekans eine 
Hochschullehrerin oder einen Hochschullehrer mit deren oder dessen Einverständnis 
zur oder zum Beauftragten für die Zwischenprüfung (Prüfungsbeauftragte oder Prü-
fungsbeauftragter). 2Die Bestellung erfolgt auf die Dauer von zwei Jahren; Wiederbe-
stellung ist zulässig. 
(3) 1Der Fachbereichsrat bestellt einen Prüfungsausschuss, der in Prüfungsangele-
genheiten an seiner Stelle entscheidet. 2Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.“ 

16. In § 16 Absatz 2 wird nach dem Wort „Mainz“ das Wort „erstmals“ eingefügt. 

Artikel 2 
Diese Ordnung zur Änderung der Zwischenprüfungsordnung des Fachbereiches 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
über studienbegleitende Leistungskontrollen während des rechtswissenschaftlichen 
Studiums (ZwPO Rechtswissenschaft) tritt am Tage nach Ihrer Veröffentlichung in 
Kraft. 

Mainz, den 5. Mai 2015 

Professor Dr. Roland Euler 
Dekan des Fachbereichs 03 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
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Ordnung   
zur Änderung der Ordnung des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zur Regelung des Studiums und der  
Prüfung in Schwerpunktbereichen als Teil des Staatsexamensstudiengangs  

Rechtswissenschaft  
(Schwerpunktbereichsordnung Rechtswissenschaft – SPBO)

      Vom 5. Mai 2015 

Auf Grund des § 2 Abs. 1 Satz 2 und des § 4 Abs. 1 des Landesgesetzes über die juristische 
Ausbildung (JAG) vom 23. Juni 2003 (GVBl. S. 116), zuletzt geändert durch § 142 Abs. 14 
des Landesbeamtengesetzes vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), sowie auf Grund des § 
7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes in der Fassung vom 19. 
November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 
(GVBl. S. 455) BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches 03 der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz am 04. Dezember 2013 die folgende Ordnung zur Änderung der 
Ordnung zur Regelung des Studiums und der Prüfung in Schwerpunktbereichen als Teil des 
Staatsexamensstudiengangs Rechtswissenschaft (Schwerpunktbereichsordnung Rechtswis-
senschaft – SPBO) beschlossen. Diese Ordnung hat das Ministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz mit Schreiben vom 30. März 2015 AZ: 6156E15-6-2 genehmigt. Sie wird 
hiermit bekannt gemacht. 

Artikel 1 

Die Ordnung des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz zur Regelung des Studiums und der Prüfung in Schwerpunktbe-
reichen als Teil des Staatsexamensstudiengangs Rechtswissenschaft (Schwerpunktbe-
reichsordnung Rechtswissenschaft – SPBO) vom 18. Februar 2005 (StAnz. S. 386), zuletzt 
geändert durch Ordnung vom 5. September 2012 (StAnz. S. 1870), zuletzt berichtigt am 12. 
November 2012 (StAnz. S. 2339) wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

1.1 In Abs. 2 Nr. 3 werden nach der Ziffer 6 die Wörter „oder 7“ eingefügt. 

1.2 Es wird folgender Absatz 7 hinzugefügt: 

„(7) Im Rahmen des Auslandsstudiumsmodells (Abs. 2 Nr. 3) werden die folgenden Studien-
programme an der University of Glasgow auf Antrag als Schwerpunktbereich „Common Law 
/ Schottisches Recht“ anerkannt: 

a) Der erfolgreiche Erwerb von 60 ECTS-Punkten in Lehrveranstaltungen und Prüfungen 
an der University of Glasgow auf Grundlage der Partnerschaftsvereinbarung zwi-
schen der University of Glasgow – School of Law (Vereinigtes Königreich) und der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz – Gutenberg Law School (Bundesrepublik 
Deutschland) vom XX.XX.201X, 

b) der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs „Corporate and Financial Law“ (LL.M.) 
an der University of Glasgow, 

c) der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs „Intellectual Property & the Digital Eco-
nomy“ (LL.M.) an der University of Glasgow, 
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d) der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs „International Commercial Law“ (LL.M.) 
an der University of Glasgow, 

e) der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs „International Competition Law and Po-
licy“ (LL.M.) an der University of Glasgow, 

f) der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs „International Law“ (LL.M.) an der Uni-
versity of Glasgow oder 

g) der erfolgreiche Abschluss des Studiengangs „International Law & Security“ (LL.M.) 
an der University of Glasgow.“ 

2. In § 4 Abs. 2 Satz 1 werden nach der Ziffer 6 die Wörter „oder 7“ eingefügt. 

Artikel 2 

Diese Ordnung zur Änderung der Ordnung des Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zur Regelung des Studiums und der 
Prüfung in Schwerpunktbereichen als Teil des Staatsexamensstudiengangs Rechtswissen-
schaft (Schwerpunktbereichsordnung Rechtswissenschaft – SPBO) tritt am Tage nach Ihrer 
Veröffentlichung in Kraft. 

Mainz, den 5. Mai 2015 

Professor Dr. Roland Euler 
Dekan des Fachbereichs 03 

Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
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